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 Verordnung

 der  Bundesregierung

 Einhundertachtundfünfzigste  Verordnung  zur  Änderung  der  Einfuhrliste
 –  Anlage  zum  Außenwirtschaftsgesetz  –

 A.  Problem  und  Ziel

 –  Anpassung  der  Einfuhrliste  an  EG-Einfuhrvorschriften  für  Textilwaren:  Auf-
 hebung  des  Doppelkontrollverfahrens  mit  mengenmäßigen  Beschränkungen
 für  einen  Teil  der  Textilwaren  aus  der  Republik  Belarus,

 –  Aufhebung  von  Einfuhrkontrollmeldungserfordernissen  für  landwirtschaft-
 liche  Produkte  und  Erzeugnisse  des  Mineralöl-  und  Erdgassektors.

 B.  Lösung

 Änderung  der  Einfuhrliste.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haushalte

 Keine

 E.  Sonstige  Kosten

 Die  Verordnung  berücksichtigt  Änderungen  der  EG-Einfuhrregelungen:  Mit  der
 Aufhebung  von  EG-Beschränkungen  für  Textilwaren  aus  der  Republik  Belarus
 entfallen  Kosten  für  die  Beantragung  und  Bearbeitung  von  Einfuhrgenehmigun-
 gen  und  Ausfuhrbescheinigungen  in  Wirtschaft  und  Verwaltung.  Mit  der  Strei-
 chung  von  Einfuhrkontrollmeldungserfordernissen  entfallen  Kosten  für  die  Ab-
 gabe  und  Bearbeitung  der  Meldungen  in  Wirtschaft  und  Verwaltung.  Die  Höhe
 der  Kosten  ist  nicht  quantifizierbar.  Aufgrund  des  insgesamt  sehr  geringen  An-
 teils  der  betroffenen  Produkte  an  der  Gesamteinfuhr  ist  mit  einer  nennenswerten
 Auswirkung  auf  Einzelpreise  und  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  das  Ver-
 braucherpreisniveau  nicht  zu  rechnen.
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F.  Bürokratiekosten

 Informationspflichten  für  die  Wirtschaft

 Mit  der  Verordnung  wird  eine  bestehende  Informationspflicht  geändert.  Mit  der
 Streichung  von  Einfuhrkontrollmeldungserfordernissen  in  der  Einfuhrliste  wird
 der  Anwendungsbereich  des  §  27a  der  Außenwirtschaftsverordnung  erheblich
 eingeschränkt.  Da  die  Informationspflicht  lediglich  die  Abgabe  eines  Durch-
 drucks  der  Einfuhranmeldung  vorsieht,  sind  die  bürokratischen  Entlastungsef-
 fekte  gering.  Die  zur  Marktbeobachtung  erforderlichen  Einfuhrdaten  werden
 künftig  vom  Einführer  mit  der  elektronischen  Einfuhranmeldung  abgegeben  und
 vom  Zentrum  für  Informationsverarbeitung  und  Informationstechnik  (ZIVIT)  an
 das  Bundesamt  für  Wirtschaft  und  Ausfuhrkontrolle  (BAFA)  beziehungsweise
 die  Bundesanstalt  für  Landwirtschaft  und  Ernährung  (BLE)  übermittelt.

 Die  Liberalisierung  der  Einfuhrbeschränkungen  für  Textilwaren  aus  der  Repu-
 blik  Belarus  hat  keine  Auswirkungen  auf  Informationspflichten  nach  deutschem
 Recht.  Die  Informationspflichten  im  Zusammenhang  mit  diesen  Einfuhrbe-
 schränkungen  sind  im  EG-Recht  begründet;  über  die  Anpassung  der  Einfuhrliste
 wird  die  Bußgeldbewehrung  von  Verstößen  gegen  diese  Informationspflichten
 sichergestellt.

 Informationspflichten  für  Bürger  und  Verwaltung

 Die  vorliegende  Verordnung  tangiert  keine  Informationspflichten  für  Bürger  und
 Verwaltung.

 G.  Gleichstellungspolitische  Belange

 Werden  nicht  berührt.
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Anlage  1
 Einhundertachtundfünfzigste  Verordnung  zur  Änderung  der  Einfuhrliste
 –  Anlage  zum  Außenwirtschaftsgesetz  –

 Vom  …
 Auf  Grund

 –  des  §  27  Absatz  1  in  Verbindung  mit  §  2  Absatz  1,  3  und  4,
 des  §  10  Absatz  2  bis  4  sowie  §  26  Absatz  1  des  Außen-
 wirtschaftsgesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  26.  Juni  2006  (BGBl.  I  S.  1386)  verordnet  die  Bun-
 desregierung  und

 auf  Grund

 –  des  §  27  Absatz  1  in  Verbindung  mit  §  2  Absatz  1,  3  und  4,
 den  §§  5  und  10  Absatz  2  bis  4  des  Außenwirtschaftsge-
 setzes  verordnet  das  Bundesministerium  für  Wirtschaft
 und  Technologie  im  Einvernehmen  mit  dem  Auswärtigen
 Amt  und  dem  Bundesministerium  der  Finanzen:

 Artikel  1

 Die  Einfuhrliste  –  Anlage  zum  Außenwirtschaftsgesetz  –
 in  der  Fassung  der  Verordnung  vom  16.  Dezember  2008
 (BAnz.  S.  4805)  wird  in  Teil  II  (Warenliste)  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  Bei  den  Warennummern  der  Kapitel  1  bis  23  und  35  sowie
 bei  den  Warennummern  2705  00  00,  2707  10  10,  2707  20
 10,  2707  30  10,  2707  50  10,  2710  11  11  bis  2710  19  99,
 2711  12  11  bis  2711  19  00,  2711  29  00  bis  2713  20  00,
 2713  90  90,  2715  00  00  wird  in  Spalte  5  jeweils  die  An-
 gabe  „EKM“  gestrichen.

 2.  Bei  den  Warennummern  der  Textilkategorien  9,  12,  13,
 16,  23,  33,  36,  37,  39,  50,  74,  83  und  90  wird  in  Spalte  4
 jeweils  die  Angabe  „48)“  gestrichen.

 Artikel  2

 Diese  Verordnung  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in
 Kraft.
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Begründung
 A.  Allgemeines

 Mit  der  158.  Verordnung  zur  Änderung  der  Einfuhrliste  wird
 die  Einfuhrliste  wie  folgt  geändert:

 Berücksichtigt  werden  Liberalisierungen  im  Einfuhrregime
 der  Europäischen  Gemeinschaften  gegenüber  der  Republik
 Belarus:  Das  Doppelkontrollverfahren  mit  mengenmäßigen
 Beschränkungen  und  damit  die  Einfuhrgenehmigungspflicht
 für  einen  Teil  der  Textilwaren  aus  der  Republik  Belarus  sind
 entfallen.

 Darüber  hinaus  wird  zur  Entlastung  der  Wirtschaft  weitge-
 hend  auf  die  Vorlage  von  Einfuhrkontrollmeldungen  für
 landwirtschaftliche  Erzeugnisse  und  Mineralölprodukte  ver-
 zichtet.  Die  zur  Marktbeobachtung  erforderlichen  Einfuhrda-
 ten  werden  künftig  vom  Einführer  mit  der  elektronischen
 Einfuhranmeldung  abgegeben  und  vom  Zentrum  für  Infor-
 mationsverarbeitung  und  Informationstechnik  (ZIVIT)  an
 das  Bundesamt  für  Wirtschaft  und  Ausfuhrkontrolle  (BAFA)
 beziehungsweise  die  Bundesanstalt  für  Landwirtschaft  und
 Ernährung  (BLE)  übermittelt.  Die  entsprechenden  Anpas-
 sungen  der  Außenwirtschaftsverordnung  erfolgen  parallel
 mit  der  84.  Verordnung  zur  Änderung  der  Außenwirtschafts-
 verordnung.

 Mit  der  Aufhebung  der  EG-Beschränkungen  für  Textilwaren
 entfallen  Kosten  für  die  Beantragung  und  Bearbeitung  von
 Einfuhrgenehmigungen  und  Ausfuhrbescheinigungen  in
 Wirtschaft  und  Verwaltung.  Mit  der  Aufhebung  der  Einfuhr-
 kontrollmeldungen  entfallen  Kosten  für  die  Abgabe  und  Be-
 arbeitung  der  Meldungen  in  Wirtschaft  und  Verwaltung.  Die
 Höhe  der  Kosten  ist  nicht  quantifizierbar.  Aufgrund  des  ins-
 gesamt  eher  geringen  Anteils  der  betroffenen  Produkte  an  der
 Gesamteinfuhr  ist  nicht  mit  einer  nennenswerten  Auswir-
 kung  auf  Einzelpreise  und  auf  das  Preisniveau,  insbesondere
 das  Verbraucherpreisniveau  zu  rechnen.

 Bürokratiekosten

 Informationspflichten  für  die  Wirtschaft

 Mit  der  Verordnung  wird  eine  bestehende  Informations-
 pflicht  geändert.  Mit  der  Streichung  von  Einfuhrkontrollmel-
 dungserfordernissen  in  der  Einfuhrliste  wird  der  Anwen-
 dungsbereich  des  §  27a  der  Außenwirtschaftsverordnung  er-
 heblich  eingeschränkt.  Da  die  Informationspflicht  lediglich
 die  Abgabe  eines  Durchdrucks  der  Einfuhranmeldung  vor-
 sieht,  sind  die  bürokratischen  Entlastungseffekte  gering.  Die
 zur  Marktbeobachtung  erforderlichen  Einfuhrdaten  werden
 künftig  vom  Einführer  mit  der  elektronischen  Einfuhranmel-
 dung  abgegeben  und  vom  Zentrum  für  Informationsverarbei-
 tung  und  Informationstechnik  (ZIVIT)  an  das  Bundesamt  für
 Wirtschaft  und  Ausfuhrkontrolle  (BAFA)  beziehungsweise
 die  Bundesanstalt  für  Landwirtschaft  und  Ernährung  (BLE)
 übermittelt.

 Die  Liberalisierung  der  Einfuhrbeschränkungen  für  Textil-
 waren  hat  keine  Auswirkungen  auf  Informationspflichten
 nach  deutschem  Recht.  Die  Informationspflichten  im  Zusam-
 menhang  mit  diesen  Einfuhrbeschränkungen  sind  im
 EG-Recht  begründet;  über  die  Anpassung  der  Einfuhrliste
 wird  die  Bußgeldbewehrung  von  Verstößen  gegen  diese  In-
 formationspflichten  sichergestellt.

 Informationspflichten  für  Bürger  und  Verwaltung

 Die  vorliegende  Verordnung  tangiert  keine  Informations-
 pflichten  für  Bürger  und  Verwaltung.

 Gleichstellungspolitische  Belange  sind  nicht  berührt.

 B.  Im  Einzelnen

 Zu  Artikel  1

 Zu  Nummer  1

 Auf  die  Vorlage  von  Einfuhrkontrollmeldungen  wird  bei  der
 Einfuhr  landwirtschaftlicher  Erzeugnisse  und  von  Mineralöl-
 produkten  verzichtet:  Die  zur  Marktbeobachtung  erforderli-
 chen  Einfuhrdaten  werden  künftig  vom  Einführer  mit  der
 elektronischen  Einfuhranmeldung  abgegeben  und  vom  Zen-
 trum  für  Informationsverarbeitung  und  Informationstechnik
 (ZIVIT)  an  das  Bundesamt  für  Wirtschaft  und  Ausfuhrkont-
 rolle  (BAFA)  beziehungsweise  die  Bundesanstalt  für  Land-
 wirtschaft  und  Ernährung  (BLE)  übermittelt.  Dies  wird  mit
 der  84.  Verordnung  zur  Änderung  der  Außenwirtschaftsver-
 ordnung  berücksichtigt.  Bei  der  Einfuhr  mineralischer  Roh-
 stoffe  (Warennummern  2709  00  10,  2709  00  90,  2711  11  00
 und  2711  21  00)  ist  die  Abgabe  einer  Einfuhrkontrollmel-
 dung  weiterhin  erforderlich,  wenn  der  Einfuhrantrag  papier-
 gestützt  abgegeben  wird.  Wird  der  Antrag  elektronisch  abge-
 geben,  werden  die  Einfuhrdaten  elektronisch  übermittelt.

 Zu  Nummer  2

 Gemäß  Verordnung  (EG)  Nr.  1328/2008  der  Kommission
 vom  22.  Dezember  2008  (ABl.  EU  Nr.  L  345  S.  28)  zur  Ände-
 rung  der  Anhänge  I,  II,  III,  V,  VII  und  VIII  der  Verordnung
 (EWG)  Nr.  3030/93  des  Rates  über  die  gemeinsame  Einfuhr-
 regelung  für  bestimmte  Textilwaren  mit  Ursprung  in  Dritt-
 ländern  wird  das  Doppelkontrollverfahren  mit  mengenmäßi-
 gen  Beschränkungen  bei  der  Einfuhr  von  Textilwaren  der
 Kategorien  9,  12,  13,  16,  23,  33,  36,  37,  39,  50,  74,  83  und  90
 aufgehoben.  Das  Einfuhrgenehmigungserfordernis  entfällt.
 Bei  den  betroffenen  Warennummern  wird  der  Anmerkungs-
 hinweis  „48)“  in  Spalte  4  der  Einfuhrliste  gestrichen.

 Zu  Artikel  2

 Die  Vorschrift  regelt  das  Inkrafttreten  der  Verordnung.
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Anlage  2
 Stellungnahme  des  Nationalen  Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  der  Ver-
 ordnung  auf  Bürokratiekosten,  die  durch  Informationspflich-
 ten  begründet  werden,  geprüft.

 Mit  der  Verordnung  wird  eine  Informationspflicht  der  Wirt-
 schaft  geändert.

 Das  Ressort  hat  die  mit  der  Änderung  der  Informationspflicht
 einhergehenden  bürokratischen  Auswirkungen  nachvoll-
 ziehbar  dargestellt.  Danach  führt  das  Regelungsvorhaben  zu
 einer  vernachlässigbar  geringen  Entlastung  der  Wirtschaft.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  daher  im  Rahmen
 seines  gesetzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das
 Regelungsvorhaben.
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